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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.06.1966 

Geschäftszahl 

0740/64 

Rechtssatz 

Die Bauordnung für Graz kennt keine Bestimmungen die die Behörde verpflichten würde, an Stelle des 
Abtragungsauftrages solche Aufträge zu erteilen, die einen Weiterbestand und damit eine 
Weiterbenützung des gegenwärtigen Baubestandes ermöglichen würden. 
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